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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1953

Norm

ABGB §1175 A2

Rechtssatz

Wenn eine Person Pachtrechte an einer Liegenschaft zur Verfügung stellt und ein anderer seine ärztliche Vorbildung

und auf dieser Grundlage ein Privatkrankenhaus betrieben wird, dann liegt eine bürgerlichrechtliche Gesellschaft vor;

dies auch dann, wenn keine Vereinbarung über Gewinn und Verlust getro8en wurde und keine

Eigentumsgemeinschaft am Hauptstamm bestand.
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